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Etwas tiber die Miiller Kulli in Rickenbach

Von MEINRAD BORER

Am 16. Januar 1570 verkaufte der bisherige Miller Hans Hauseler die
Rickenbacher Miuhle mit allem, was dazu gehdrte, an Rudolf Kulli. Dieser
stammte von Niederlenz in der ehemaligen Grafschaft Lenzburg, die da-
mals bernisches Untertanenland war. Als Verkaufsobjekte werden im Kaufakte
genannt: die Miihle, die Ribi und Stampfi samt der Sagen, sowie zwei Bifiange
bei der Linde, zwischen denen hindurch die Miihlegasse gehe; sodann ein
Haus und eine Scheuer nebst Speicher, dazu ein Baumgarten hinter dem Haus,
sowie alle Stege und Wege, Wunn und Weid, Holz und Feld. Der Kaufpreis
betrug «zwohundert dreitausend» Gulden solothurnischer Wihrung und wurde
bar ausbezahlt. Die letztere Bemerkung beweist deutlich, dafy es sich um 3200
Gulden handelte. Diese uns ungewohnte Schreibweise findet man ab und zu
in alten Aktenstiicken. Wahrend die Sédgerei heute noch floriert, ist der Betrieb
der Hanfreibe langst liquidiert worden. Das Ribihiisli wird aber nach wie vor
noch bewohnt. Das Ribibédchli, das seinen Ursprung in den Brunnmatten am
Born nahm, ungefihr dort, wo vor etwa 60 Jahren die Huppergrube auszu-
beuten begonnen wurde, und das interessanterweise unter dem Oltner Graben
durchgefithrt wurde, ist auf den Aussterbeetat gesetzt. Die vorerwihnte Linde
ist natiirlich ldngst nicht mehr, aber der Flurname Lindenbriiggli ist den
altern Leuten noch gelaufig. Das Briicklein selbst ist vor Jahren dem Graben-
eindeckungs- und Gestriuchrodungsfimmel zum Opfer gefallen, wie auch
vom 1536 errichteten Oltner Graben nur noch diirftige Spuren vorhanden sind.

Dieser von den Oltnern zur Bewdsserung des Gheides errichtete Graben
gab in der Folge Anlal} zu zahlreichen MiBhelligkeiten zwischen den inter-
essierten Gewerbebetrieben und den Bauern des untern Géus wegen der Be-
niitzung des Diinnernwassers. Der letzte solche Handel wurde in den ersten
1860er Jahren ausgetragen und bot den Grund zu einer umfangreichen Akten-
sammlung, die anldBlich der Diinnernkorrektion in den 1930er Jahren neuer-
dings zu Rate gezogen werden muBte, als es sich darum handelte, den Miih-
lenbetrieb endgiiltig stillzulegen und die Werkgebdude abzubrechen. Seither
sind die Originalakten verschwunden, werden aber sicherlich bei einer Ent-
riimpelung wieder zum Vorschein kommen. Gliicklicherweise hat Herr alt
Standerat Dr. H. Dietschi vor vielen Jahren eine Kopie davon im Oltner
Stadtarchiv deponiert.
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Im Jahre 1607 starb der Miiller Rudolf Kulli und hinterlief die Miihle
seinem Sohne Ulrich, der sich bei der Regierung sofort um die Neubelehnung
bewarb. Sie wurde ihm auch anstandslos bewilligt. Er starb vor 1629, und die
Miihle wurde von seiner Frau Elisabeth, geb. Lack, weitergefithrt. In diesem
Jahre wurde ein gar lieblicher Wisserhandel ausgetragen, an dem auch die
Miillerin als Beklagte beteiligt war, weil sie sich iiber keine Aktenstiicke aus-
weisen konnte, die ihr gestattet hitten, im Miihlekanal eine Pritsche anzu-
bringen, um ihr Privatland zu wissern. Sie behauptete aber, der frithere Vogt
Kallenberg hitte ihrem Manne, der damals Untervogt war, das Anbringen der
Pritsche erlaubt; Zeugnisse waren aber nicht beizubringen. Erst 1633 kam ein
Schiedsspruch zustande, der, wie immer, ein Kompromifwerk war. Aber schon
sechs Jahre spiter muflite die Regierung neuerdings einschreiten und die
Muiillerin einen eigenen Wasserknecht anstellen, der die von den Bauern un-
berechtigterweise eingesetzten Pritschen stets wieder entfernen mufite. Es war
da auch ein Stiick Z’leidwercherei im Spiele, weil die Bauern mit der Miillerin
gar nicht zufrieden waren und Klage wegen des Miillereibetriebes gegen sie
fithrten. Das war auch der Grund, warum die Regierung das Lehen nicht
erneuerte, sondern ernsthaft daran war, die Miithle anderweitig zu vergeben.
Nur dem Einflusse mafigeblicher Personlichkeiten war es zu verdanken, dal}
dies unterblieb. Im Jahre 1644 tibernahm dann der Sohn Urs Kulli die Miihle,
jener Urs, der im Bauernaufstand von 1653 als Bannertrager mitmachte und
so sicher auch zum harten Urteil gegen seinen Schwager beitrug. Sein Bruder
Martin betrieb im heutigen Hause Ulrich nebenan die Landwirtschaft; die
Schwester Elisabeth hatte sich 1627 mit dem Schélismiuller Adam Kolliker
verheiratet und nach dessen Tode 1640 Adam Zeltner zum Gemahl genom-
men. Die jlingere Schwester ist Miillerin zu Egerkingen geworden, da sie sich
mit dem dortigen Miiller Christian Rauber verehelichte.

Der mit Urs Kulli am 31. Oktober 1633 abgeschlossene Lehenbrief ist ein
umfangreiches Dokument geworden, galt es doch, iiber eine unerfreuliche
Episode den Mantel der Liebe zu decken, Geschehenes zu vergessen und
Widerwirtiges inskiinftig zu vermeiden. Fast der gesamte Rat war bei der Er-
neuerung dieses Lehens beim Aktabschlusse zugegen, woraus wohl zu ersehen
ist, welch groBle Bedeutung die Regierung der Rickenbacher Miihle beigemes-
sen hat, zwar nicht nur ihr, sondern auch allen Gewerben im Friedaueramt
und in Olten, die den gniddigen Herren und Obern zu Solothurn tributpflichtig
waren. DreiBig Jahre spiter (1663), hat die Kullidynastie den Mehlstaub von
den Fiilen geschiittelt und die Miihle an die Hammerdynastie abgetreten, die
wihrend 300 Jahren ihres sagenhaften Reichtums, ihrer Wohlangesehenheit,
ihrer ulkigen Spafe und oft unflatigen Grobheit wegen weit iiber den Buchs-
gau hinaus so viel von sich reden machte.

170



	Etwas über die Müller Kulli in Rickenbach

